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LEGAL UPDATE ARBEITSRECHT 

Köln, 25. April 2024 

Landesarbeitsgericht  Köln: Schadensersatz we-

gen verspäteter Zielvorgabe hinsichtlich unter-

nehmensbezogener Ziele 

Timo Rehfisch 

Arbeitsverträge enthalten nicht selten Regelun-

gen zu variablen Vergütungsbestandteilen. Hat 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine erfolgs-

abhängige, vom Erreichen bestimmter Ziele ab-

hängige, variable Vergütung zugesagt, ist zwi-

schen Zielvereinbarungen einerseits und Ziel-

vorgaben andererseits zu unterscheiden. Bei 

Zielvereinbarungen werden die Ziele von den 

Arbeitsvertragsparteien gemeinsam festgelegt. 

Demgegenüber werden Zielvorgaben vom Ar-

beitgeber alleine getroffen. Ob eine Zielverein-

barung oder eine Zielvorgabe vorliegt, ist durch 

Auslegung der vertraglichen Abrede zu ermit-

teln. 

Das Bundesarbeitsgericht hat bereits in zwei 

Urteilen vom 12. Dezember 2007 (10 AZR 

97/07) und 17. Dezember 2020 (8 AZR 149/20) 

entschieden, dass ein schuldhafter Verstoß des 

Arbeitgebers gegen seine Verpflichtung, mit 

dem Arbeitnehmer für eine Zielperiode gemein-

sam Ziele zu vereinbaren, jedenfalls nach Ab-

lauf der Zielperiode, einen Schadensersatzan-

spruch des Arbeitnehmers mit dem Inhalt aus-

löst, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich so zu 

behandeln sei, als ob er 100 % der Ziele tat-

sächlich erreicht hätte. Eine Zielvereinbarung 

könne ihre Anreizfunktion nur dann erfüllen, 

wenn der Arbeitnehmer bereits bei Ausübung 

seiner Tätigkeit die von ihm zu verfolgenden 

Ziele kenne und wisse, auf das Erreichen wel-

cher persönlicher und/oder unternehmensbezo-

gener Ziele der Arbeitgeber Wert lege. Eine 

dem Sinn und Zweck einer Zielvereinbarung ge-

recht werdende Aufstellung von Zielen für einen 

vergangenen Zeitraum sei nicht möglich. Je-

denfalls mit Ablauf der Zielperiode, d.h. regel-

mäßig mit Ablauf eines Kalender- bzw. Ge-

schäftsjahres, könne ein Arbeitnehmer daher 

Schadensersatz verlangen, wenn keine Zielver-

einbarung getroffen wurde. 

Offengelassen hat das Bundesarbeitsgericht 

bislang (1) die Frage, was gilt, wenn ein Arbeit-

geber „nur“ zu einer (einseitigen) Zielvorgabe 

verpflichtet ist und diese nicht innerhalb der 

Zielperiode erfolgt und (2) ob ein (vollständiger) 

Schadensersatzanspruch auch schon vor Ab-

lauf einer Zielperiode entstehen kann. 

Mit diesen beiden Fragen hat sich das Landes-

arbeitsgericht Köln in einer aktuellen Entschei-

dung vom 6. Februar 2024 (4 Sa 390/23) be-

fasst und wegen dieser bislang noch nicht 

höchstrichterlich geklärten Rechtsfragen auch 

das Rechtsmittel der Revision zum Bundesar-

beitsgericht ausdrücklich zugelassen. 

https://openjur.de/u/172251.html
https://openjur.de/u/172251.html
https://openjur.de/u/2351142.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2024/4_Sa_390_23_Urteil_20240206.html
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Sachverhalt 

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden 

Sachverhalt sah der Arbeitsvertrag des Arbeit-

nehmers eine variable Vergütung in Höhe von 

EUR 30.637,00 brutto bei einer Zielerreichung 

von 100 % vor, wobei die jeweiligen Ziele vom 

Vorgesetzten zu Beginn eines jeden Kalender-

jahres definiert werden sollten. Es war daher 

eine Zielvorgabe vereinbart worden. Im Rah-

men einer später abgeschlossenen Betriebsver-

einbarung wurde geregelt, dass die jeweiligen 

Mitarbeiter bis zum 1. März eine Zielvorgabe er-

halten, die sich zu 70 % aus Unternehmenszie-

len und zu 30 % aus individuellen Zielen zusam-

mensetzt. Für das Kalenderjahr 2019 erfolgte 

jedoch erst Mitte Oktober 2019 eine konkrete 

Vorgabe hinsichtlich der Unternehmensziele. 

Der Arbeitnehmer machte in der Folge einen 

Schadensersatzanspruch für die volle variable 

Vergütung auch hinsichtlich der unternehmens-

bezogenen Ziele geltend, da diese im laufenden 

Geschäftsjahr zu spät vom Arbeitgeber festge-

legt worden seien und er daher so gestellt wer-

den müsse, als ob die Ziele vollständig erreicht 

worden wären. Es bestehe daher in Anlehnung 

an die Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts zu unterlassenen Zielvereinbarungen ein 

entsprechender Schadensersatzanspruch. 

Das Arbeitsgericht hatte in erster Instanz die 

Klage des Arbeitnehmers zunächst noch abge-

wiesen. Der Arbeitgeber habe die Unterneh-

mensziele jedenfalls im Herbst 2019 und damit 

noch innerhalb des Geschäftsjahres 2019 fest-

gelegt. Da die Zielperiode noch nicht abgelau-

fen sei, sei eine Festlegung der Unternehmens-

ziele noch möglich gewesen und habe deshalb 

noch erfolgen können. Soweit vertreten werde, 

bei verspäteten und nicht vollständig unterblie-

benen Zielvorgaben könne ebenfalls bereits ein 

Schadensersatzanspruch entstehen, gelte dies 

jedenfalls nicht für unternehmensbezogene 

Ziele, sondern allenfalls für individuelle Ziele. 

Ein Schadensersatzanspruch wegen verspäte-

ter Zielvorgaben hinsichtlich der unternehmens-

bezogenen Ziele bestehe deshalb nicht. 

Gegen dieses Urteil legte der Arbeitnehmer Be-

rufung ein – mit Erfolg. 

Zur Begründung führte er aus, dass die Vorga-

ben der Unternehmensziele für 2019 durch den 

Arbeitgeber verspätet erfolgt seien, weshalb 

von einer 100 % Zielerreichung im Hinblick auf 

die unternehmensbezogenen Ziele auszugehen 

sei. Die vom Arbeitsgericht vorgenommene Un-

terscheidung zwischen individuellen Zielen ei-

nerseits und unternehmensbezogenen Zielen 

anderseits, sei verfehlt. Ein Schadensersatzan-

spruch wegen verspäteter Zielvorgaben (im 

Hinblick auf die unternehmensbezogenen Ziele) 

sei daher in voller Höhe gegeben. 

Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 

Köln 

Das Landesarbeitsgericht Köln folgte der Argu-

mentation des Arbeitnehmers, gab der Berufung 

vollumfänglich statt und verurteilte den Arbeit-

geber zur Zahlung von Schadensersatz wegen 

nicht rechtzeitig erfolgter Zielvorgaben (im Hin-

blick auf die unternehmensbezogenen Ziele) für 

das Geschäftsjahr 2019. 

Das Landesarbeitsgericht Köln stellte zunächst 

klar, dass eine unterlassene Zielvorgabe in glei-

cher Weise zu behandeln sei, wie eine unterlas-

sene Zielvereinbarung. Eine unterlassene Ziel-

vorgabe könne damit einen Schadensersatzan-

spruch des Arbeitnehmers in gleicher Weise be-

gründen. Darüber hinaus stellte das Landesar-

beitsgericht Köln sodann ausdrücklich klar, 

dass eine verspätete Zielvorgabe innerhalb ei-

nes laufenden Geschäftsjahres genauso zu be-

handeln sei, wie eine (vollständig) unterlassene 

Zielvorgabe. Erfolge eine Zielvorgabe erst zu ei-

nem derart späten Zeitpunkt innerhalb des maß-
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geblichen Geschäftsjahres, dass sie ihre An-

reizfunktion nicht mehr sinnvoll erfüllen könne, 

sei sie so zu behandeln, als sei sie überhaupt 

nicht erfolgt. Ein derart später Zeitpunkt sei je-

denfalls dann anzunehmen, wenn das Ge-

schäftsjahr bereits zu mehr als drei Vierteln ab-

gelaufen sei. Dies gelte dabei nicht nur für indi-

viduelle (persönliche) Ziele, sondern auch für 

unternehmensbezogene Ziele. Denn die Anreiz-

funktion werde nicht per se dadurch ausge-

schlossen, dass die unterlassene Zielvorgabe 

unternehmensbezogene Ziele betreffe. 

Praxishinweise 

Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 

Köln ist gleich in zweifacher Hinsicht beach-

tenswert, als dass zum einen ausdrücklich klar-

gestellt wurde, dass Schadensersatzansprüche 

von Arbeitnehmern nicht nur bei vollständig un-

terbliebenen, sondern eben auch schon bei 

„nur“ verspäteten Zielvorgaben (in voller Höhe) 

bestehen können. Zum anderen stellt das Lan-

desarbeitsgericht Köln ausdrücklich klar, dass 

dies nicht nur für individuelle Ziele, sondern 

auch für unternehmensbezogene Ziele gilt. 

Auch wenn das Urteil des Landesarbeitsge-

richts Köln noch nicht rechtskräftig ist und eine 

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts der-

zeit noch abzuwarten bleibt, sind Arbeitgeber 

bereits jetzt gut beraten, die sich aus dem Urteil 

ergebenen Vorgaben zu beachten. Arbeitgeber 

sollten daher nicht nur so früh wie möglich im 

laufenden Geschäftsjahr den Arbeitnehmern 

entsprechende Zielvorgaben machen und dies 

schriftlich dokumentieren, sondern diese von 

vornherein sowohl auf individuelle als auch un-

ternehmensbezogene Ziele gleichermaßen er-

strecken, sofern die mit der Zahlung einer vari-

ablen Vergütung verbundene Zielerreichung so-

wohl individuelle als auch unternehmensbezo-

gene Ziele umfasst. Andernfalls besteht die Ge-

fahr, dass gleichwohl 100 % der variablen Ver-

gütung (quasi „durch die Hintertür“) als Scha-

densersatz an den Arbeitnehmer gezahlt wer-

den muss, da die Rechtsprechung grundsätzlich 

davon ausgeht, dass auch 100 % der Ziele er-

reicht worden wären. Der in diesem Fall mögli-

che und vom Arbeitgeber zu erbringende Nach-

weis, dass die Ziele nicht erreicht worden wä-

ren, ist zwar möglich, in der Praxis aber durch-

aus schwierig. Arbeitgeber sollten daher zur 

Vermeidung derartiger Auseinandersetzungen 

stets frühzeitig klare (und auch erreichbare) 

Zielvorgaben definieren und diese schriftlich 

und nachweisbar gegenüber den Arbeitneh-

mern dokumentieren. 
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Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Timo Rehfisch unter +4922133660541 oder trehfisch@go-

erg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  
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Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 170000-17  

Fax +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  

Tel. +49 221 33660-0  

Fax +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstr. 22, 80538 München 

Tel. +49 89 3090667-0 

Fax +49 89 3090667-90 
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